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Gl-Leirsöfze Rechtsonwolt

- Dritthoftung

- Konkurrenzverbot

Steueöeroler

- Konkurs des

Sle uerberolun gsgesetz

-$46Abs.3Nr.2
: Konkurs des StB

Steueöe rotu n gsverlrog

- obiektbezogene und persönliche

Steuerberotung

Treuhönder

- Belehrung über steuerliche Risiken

: einheitliche und gesonderte Gewinn-

festsiellu ng wird obgelehnt

Wettbeweö/Mondontenschutz

- des ongestellten RA

Konkurrenzveöot des on gestellten Rechtson\Molts

l. Einem ongestellien Rechtsonwolt ist es grundsötzlich veruehrt, ohne

Zustimmung desVertrogspodners eigene Mondonten zu beireuen. Ein

Verstoß gegen dos Konkurrenzverbot siellt regelmößig einen Grund

zur fristlosen Kündigung noch g 626 BGB dor

2. Hot der ongestellte Rechtsonwolt unerloubt Konkurrenz gemocht, so

ist er zur Rechnungslegung und zur Herousgobe des ous der Konkur-

renztötig keit Erlo n gten verpflichtet.
(OLG Düsseldorf Urt. v. ]3.06.85 - 8 U 212/84, RBeistond 1987,421

Widemrf der Bestellung bei Konkurs des Steuerberoters

lst über dos Vermögen eines Steuerberoters Konkurs eröffnetworden, so

konn noch $ 46 Abs.3 Nr:2 StBerG seine Bestellung im Regelfollwider-

rufen werden, ohne doß eine konkrete Geföhrdung möglicher Auftrog-

geber oder des Steueroufkommens vorliegen muß (Bestötigung der

Rechtssprechung). Diese Regelung ist mit dem Grundrecht der Berufs-

freiheit vereinbor
(BFH Urt. v.17.11.1987 - Vll R 120/86,Sieuer-Telex0132, LEXinform 0081033)

Fristen kontrolle bei Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Neben der Absendung des Auftrogsschreibens on einen Kollegen zur

Berufungseinlegung, ist die Eintrogung der Berufungsfrist im Fristen-

kolender onzuordnen. Dodurch konn sichergestellt werden, doß vor

Ablouf der Berufungsfrist geprüft wird, ob der Kollege den Eingong des

Auftro gssch reibens bestötigt hot.
(OLG Köln Beschluß vom 16.10.1987 - ll U 180/B7l

Allgemeine Geschöftsbedin gungen

- Veriöhrungsfrist

= bei Treuhondvertrog, 1.Johr

Bouhenenmodell

- obiektbezogener StB

: Abgrenzung zum persönlichen StB

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertrog

Hoftungsbeschrönkung

- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- Mondontenunterlogen

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Driithoftung

88,2

88,2

88,3

88,3

88,3

BB,3

88,1 2

88,3

88,2

BB,2

BB,I I

88,9

88,2

88,1 I

OLG Düsseldorf, 13.06.1985 - I U 212/ 84
: RBeistond 1987, 42
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Dritthoftu n g f ü r fo lsch e f reiwil I i g e Auskü nfte.

Fischer (Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschoft 84, I ff.)

Grundprobleme der Dritthoftung beiVerletzung von Auskunfts- und Be-

rotungspflichten in der neueren Rechtsprechung.

Schulze JuS 83, 8l ff.

Die So chwo lterhoftu n g vermögenssorgender Berufe.

Herrmonn J283,422IL

Wi rlschoftsp rüfer u nd D ritthoftu n g

Ebke 1983

Die vertrogliche Hoftung der Bou- und Bewertungssochverstöndigen für

privote Gutochten und Empfehlungen.

Döbereiner BouR 823,11

Hoftu n g g egen ü ber Dritten o us dem sti I lschweigenden Ausku nftsverlro g.

Gt3/Bt

Zur Auskunftshoftung.

LommelAcP 79,337{1.

Die Hoftung des Wirtschoftsprüfers gegenüber Dritten.

Czech 8875,723

Die Hoftung des Wi*schoftsprüfers und des C.P.A. gegenüber Dritten.

Ders. Diss. Homburg 1977

Die vertrogliche Hoftung des Widschoftsprüfers gegenüber Dritten.

Durchloub D874,905

Die Erweiterung der Verontwodlichkeit des Abschlußprüfers durch die
neuen o ktien rechtl ichen Bewertu n gsvorsch riften.

Boecken Diss. Köln 1969,64t+.

Hoftung des Steuerberolers/Ireuhönders
- lnformotionspflicht des ein Bouherrenmodell betreuenden

Steu erbe ro te rs (,,o b iektbezog en er Steu e rberoter" l

- Abgrenzung der Verontwortlichkeit zum persönlichen

Steuerberoter des Bo uherren
(OLG Köln Urt. v. 16.10.1987 - 20 U 24/871

Leitsötze (d.Verf.l'

I . DerTreuhönder, welcher gleichzeitig die steuerliche Berotung der Bou-

herrengemeinschoft übernommen hot, ist verpflichtet, die Bouherren

sofort zu u nterrichten, wen n dos Betriebsfino nzo mt d ie ei n heitl iche u nd

gesonderte Gewinnfeststel lung o bleh nt.

2. Der persönliche Steuerberoter des Bouherrn ist nicht zur Prüfung der

soch lichen Richtig keit der vom Treu hö nder/Steuerberoter erm ittelten

Verl ustzo h len verpf I ichtet.

3. Der persönliche Steuerberoter ist nicht geholten, unter ollen Umstön-

d en d ie Besto ndskroft des Ei n kom mensteuerbescheid es zu verh i ndern,

solonge er keinerlei konkrete Anholtspunkte dofür hot, doß dos von

d em Treu hö nd erlSteuerberoter ein geleitete ei n heitl iche Gewi n nfest-

stellungsverfohren unzulössig sein könnte.

4. Die Vereinborung einer 1 iöhrigen Ver[öhrungsfrist für Schodenersotz-

onsprüche gegen den Treuhönder widerspricht dem Gebot eines

gerechten lnieressenousgleiches und ist gem. $ 9 AGB-Gesetz un-

wirksom.

Zum Sochverholt:

Der beklogte Steuerberoter wor Treuhönder für die Betreuung und Ab-

wicklung einer Bouherrengemeinschoft. lhm oblog ouch die steuerliche

Berotung der Bouherren. lm Rohmen dieserTötigkeit beontrogte er beim

zustö nd i gen Betriebsfi no nzo mt d ie ein heitl iche u nd gesond erte Feststel-

lung der Einkünfte ous Vermietung und Verpochtung. Mit Bescheid vom

3.5.1983 lehnte dos Betriebsfinonzomt die einheitliche und gesonderte

Feststellung ob. Der Beklogte unterrichtete die klogenden Bouherren nicht

von dem zugestellten Bescheid und legte ouch keine Rechtsmittelein. Am

10. 5. l9B3 erging der persönliche Einkommensteuerbescheid der Klöger

durch dos Wohnsitlinonzomt. ln diesem Bescheid blieben die Verluste

o us Verm ietu n g u nd Verpochtu n g hi nsichtl ich der Bo u herren gemei nschoft

unberücksichtigt. Erst noch Ablouf der Einspruchsfrist und domit einge-

tretener Bestondskroft des Bescheides erfuhren die Bouherren im Herbst

l9B3 von dem negotiven Bescheid des Betriebsfinonzomtes.

14
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Aus den Gründen:

Der Beklogte hot die ihm obliegenden Pflichten ous dem dos Bouvor-

hoben E. betreffenden Steuerberotungsvertrog gegenüber den Klögern

nicht ordnungsgemöfl erfullt. Er wor geholten, die Klöger sofort zu unter-

richten, ols ihm der negotive Feststellungsbescheid des Befriebsstötfen-

finonzomts zugestelliwurde. Denn bei Eingong desselben stond fest, doß

dervon dem Beklogten bis dohin eingeschlogeneWeg, dieVerluste der

,,Bouherrengemeinschoft" im Verfohren der einheitlichen Gewinnfest-

stellung onerkennen zu lossen, nicht gongborwor, die Finonzverwoltung

vielmehr die einzelnen Bouherren ouf die Geltendmochung der Verluste

im persönlichen Besteuerungsverfohren verwies. Hierüber mußten die

Klöger ebenso wie die onderen Bouherren sofort unterrichtet werden,

weil nur im Rohmen des Verfohrens der einheitlichen Gewinnfeststellung

eine nochtrögliche Berücksichtigung der Verluste ous der Beteiligung on

dem Obiekt E. bei der persönlichen Steuerfestsetzung selbst donn mög-

lich wor, wenn der Einkommensteuerbescheid bereits bestondskröftig

geworden wor Die Unzulössigkeii des besonderen Verfohrens der

einheitlichen Gewinnfeststellung hingegen nohm den Steuerpflichtigen

diese Moglichkeit der Durchbrechung der Bestondkroft eines Ein-

kommensteuerbescheids und zwong sie dozu sichezustellen, doß ihre

Verluste ous der Beteiligung on dem genonnten Obiekt in iedem Foll bei

der persönlichen Besteuerung berücksichtigt wurden.

DerBeklogte konn sich ouch nichtdorouf berufen,erhobeden Bouherren

- und domit ouch den Klögern - mitgeteilt, doß die von ihm ermittelten

Verlustzohlen bei der persönlichen Steuere*lörung ongesetzt werden

müssen. Dieser Hinweis vermog weder die beschriebene Pflichver-

letzung ouszuröumen, noch ist er geeignet, die Ursöchlichkeit der Unter-

lossung des Beklogten für den Schoden zu verneinen, für den die Klöger

den Beklogten nun hoftbor mochen.

Denn dieser Hinweis wor nicht geeignet, den Klögern die Gefohr vor

Augenzuftihren, die ihnen dodurch drohte, doß dos Verfohren der ein-

heitlichen Gewinnfeststellung unzulössig wor. Der persönliche Steuerbe-

roter der einzelnen Bouherren konnte noch den Grundprinzipien der ein-

heitlichen Gewinnfeststellung nömlich dovon ousgehen, doß ouch die

unierbliebene Anerkennung der im Rohmen derAbgobe der Einkommen-

steuererklörung ongemeldeten Verluste ous der Beteiligung on dem

Bouherrenmodell nicht endgültig, sondern nurvorübergehend - bis zum

Erloß des Feststellungsbescheids durch dos Betriebsstöttenfinonzomt -
wirkenwürde. Dergenonnte Hinweis,ouf den sich derBeklogtein diesem

Zusommenhong beruft, hatte ollenfolls donn ousreichend sein können,

Ein Wirtschoftsprüfer, der pflichtwidrig einen Bestötigungsvermed< erfeilt

hot, hoftet nicht dofür, doß ein Vorstondsmitglied der AG die oufgrund

der testierten Geschöftsberichte entsto ndenen und fortdouernden Ge-

schöftsverbindungen zu strofuoren Hondlungen nutzt.

OLG Korlsruhe Urt. v.7.2.1985 Gl42/85

Ein Rot- oder Auskunftserteilungsvertrog wird nicht dodurch zwischen

einem Wirtschoftsprüfer und einem Beteiligungsinteressenten on der ge-

prüften Gesel lschoft o bgesch lossen, doß letzterer d ie Aöeitsergebnisse

des Wirtschoftsprüfers dem Interessenten zugönglich mocht. Auch ein

Hoftungseinslonds- oder Ubemohmevertrog ist zu vemeinen, insbeson-

dere, wenn der Wirtschoftsprüfer die Weitergobe von seiner Zustimmung

obhöngig mocht und diese nicht erfolgt ist.

Fertigt ein Wirtschoftsprüfer im Auftrog einer Gesellschoft eine Ver-

mögensoufstellung und mocht die Gesellschoft dieselbe einem Betei-

ligungsinteressenten zugönglich, so entsteht dodurch weder ein Ver-

trog zugunsten Dritter noch ein Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten der

lnteressenten.

OLG Soorbrücken BB 78,1434 (rechtskröftig noch Revisionsrücknohme, VIIZR 251/78

om 10.10.1980)

Zu r H oftu n g des Steuerbevol I m ö chtigten, dessen An g estel lter ei nem Ku n-

den fiir dessen Housbonk bestimmten, versehentlich unrichtigen Stotus

gefertigt hot, gegenüber einem dodurch getöuschten onderen Kredit-

geber des Kunden.

OLG Köln 8878,333 unter Bezugnohme ouf BGH VersR 23, 248: NJW 73,322

Ein Steuerberoter hoftet gegenüber der Geschöftsbonk seines Mon-

donten für die Richtigkeit der von ihm erstellten Bilonzen, wenn diese

fiir ihn erkennbor ols moßgebliche Kreditunterloge zur Bestimmung des

Kreditrohmens dienen sollten und die Bonken sie zur Kreditprolongierung

veronloßt hoben.

LG Zweibrücken ZIP 82,1096

Steuerberotu n gsvertro g m it Sch utzwi rku n g zug u nsten des Kred itgebers?

LG Detmold Urt. v.13.8.1981 Gl13/82

Zu r H oftu n g ei nes Wi rtschoftsprüfers/Steuerberoters f ü r den Kred itscho-

den einer Bonk.

LG Oldenburg Urt. v.6.3.1980 Gl16/81

Die Rechtssprechung zur Auskunftshoftung.

Hohenlohe-Oehringen BB 86, 894
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Der Schodenersotzonspruch wegen vorsötzlich sittenwidriger Schödi-

gung gemöß $ 826 konn durch Allgemeine Auftrogsbedingungen nicht

eingeschrönkt werden.

( BGH G I 87, 27 : W M 87, 257 : Ztp 97, 37 6 : DB 97, B2g : BB g7, 3V : EWi r $ 826 BGB

2/87 lGröfe) : WuB lV o 5 328 BGB. l.BZ (Johlke)

Derouf die Berotung eines Ehegotten im Rohmen einerScheidungsfolgen-

vereinborung gerichteten Anwoltsvedrog beg ründet zu r Verlrogshoftung

führende Schutzpflichten zugunsten des onderen Ehegotten in der Regel

ouch donn nicht, wenn dieser Ehegotte wegen des Anwoltshonorors

einen Schuldbeitritt erklö r't.

OLG Düsseldorf AnwBl. 1986, 203

Ersotzonsprüche der Anleger gegen den von einer Gesellschoft ein-

gesetzten Treuhönder, der die vertrogsmößige Verwendung der von den

Anlegern eingezohlten Gelder gewöhrleisten sollte; keine Prospehhof-

tung des unbekonnt gebliebenen Verfossers eines dem Prospektzugrunde

liegenden Gutochtens, ober Deliktshoftung bei Unrichtigkeit des Gut-

ochtens und grober Leichtfertigkeit der Verfossers.

BGH WM 1986,904: WuB lG $ Prospekthoftung 4.86|v. Heymonn)

Zur Froge der Hoftung eines Wirtschoftsprüfers gegenüber der kredit-

gebenden Bonk, der er eine im Auftrog des Kreditnehmers gefertigte

unrichtige Ubersicht über dessen Vermögen vorgelegt hot.

BGH VersR 1986,1179 : WM 1986,711: WuB lV A. $ 328 BGB 1.86 (v. Heymonn)

Zu den Anforderungen on die vertrogliche und deliktische Hoftung eines

Steuerbevol I möchtigten, der ols,,verlöngerfer Arm" seines Auftroggebers

dessen Verlrogsporfner folsche Zohlen über Umsotz und Gewinn einer

Ho ndelsgesel lschoft mitteilt.

BGH Gl 43/85: WM 1985, l5l3 : StB 85, 360 : NJW 86,180, vgl. EWIR S 625,
BGB B/85 (Gröfe); WuB lV A.S 676 BGB 2.86 (Frisinged

Zvr Froge, unter welchen Voroussetzungen ein Dritter in den Schutz-

bereich eines Auskunftsvertroges einbezogen ist.

BG H WM 1985, 450 : ZIP 1985, 398; vg L EWi R $ 67 6 BGBI / 85. 151 ( Kön d gen ) Wu B lVA.

S 305 BGB l/85 {Werhon)

H oftu n g o us feh lerhoften Sochverstöndigengutochten g egen ü ber D ritten.

BGH GI 2/84 : NJW 84,355 : ZIP 84,70

Gutochtenouftrog, Stehen die Gesellschofter im Schutzbereich des

Vertroges?

BGH GI 5/83 : NJW 83, IO53 : WM 83, 35: ZIP 83, BI : DB 83, 279 : BB 83,85

wenn derBeklogtedie Bouherren schon im SommerdesJohreslg82 über

die Entscheidung des Bundesfinonzhof svon27. April1986 (Vlll R l3l/80)
informiert und ihnen mitgeteilt hötte, doß der von ihm, dem Beklogten,

bisher beschrittene Weg der Feststellung der Verluste im Verfohren noch
g lB0 AO 1977 vom Bundesfinonzhof verworfen worden wor und doß
desholb vorsorglich ieder Bouherr dofür Sorge trogen müsse, doß keine

Ei n kom m ensteuerfestsetzu n g besto ndskröftig werde, oh ne doß d ie Ver-

luste ous der Bouherreneigenschoft berücksichtigtworden sind. Doß der

Beklogte diese lnformotion und Belehrung den Bouherren nichterteilt hot,

stel lt ebensfo I ls eine schwerwiegende Verletzu n g seiner steuerberoter-

lichen Pflichten dor, die bis zum Eingong des negotiven Feststellungs-

bescheides fodwirkt und dem Beklogten dos Recht nimmt, ouf die ongeb-
liche Zufo I I ig keit des Zuso m mentreffens von negotivem Feststel I u n gs- u nd

endgültigem Einkommensteuerbescheid der Klöger zu verweisen.

Auch im übrigen besteht kein Anloß, on der Ursöchlichkeit der Pflicht-

verletzung des Beklogten für den Steuerschoden der Klöger zu zweifeln.

Denn es liegt ouf der Hond, doß die versöumte Weiterleitung des

negotiven Feststellungsbescheids es noch sich gezogen hot, doß die
Klöger im Vedrouen ouf dos noch ihrer Kenntnis noch nicht obge-
schlossene Verfohren der einheitlichen Gewinnfeststellung den Ein-

kommensteuerbescheid hoben bestondskröftig werden lossen und

nunmehr in der Gefohr stehen, einen Schoden dodurch zu erleiden, doß

ihre vom Beklogten für dos Steuer[ohr l9B0 ermittelten Verluste ous dem

Obiekt E. nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Nicht zu folgen ist ferner der Ansicht des Beklogten, ihm könne ein

Verschulden nicht ongelostet werden. lhm ols dem Speziolisten für ous

Steuererspo rn issen fi no nziertes I m mobi I ienverm ögen m ußte bei Ein go n g

des negotiven Feststellungsbescheides klor sein, doß dodurch für die
einzelnen Bouherren die noheliegende Gefohr bestond, doß sie die
o n g emeldeten Ved uste n icht steuerm in dernd o n erko n nt erhielten; dovon

obgesehen wor ouf diesen Umstond in dem Bescheid ousdrücklich hin-

gewiesen worden.

Ob dos Versöumen der sich oufdröngenden Reoktion ols grobes oder

lediglich einfoches Verschulden einzustufen ist, bedorf keiner Ent-

scheidung. Hierouf köme es nur on, wenn der Beklogte sich ouf die

Hoftungsfreizeichungsklousel von $ 9 Abs. 2 des notoriellen Verlroges

berufen und dementsprechend die hilfsweise erhobene Einrede derVer-

iöhrung durchgreifen könnte. Dies ist indessen nicht der Foll, denn diese

Bestimmung des notoriellen Verlroges ist unwirksom, wie der Senot schon

im Anschluß on die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGHZ97,2l {+l
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ouch in den Beklogten betreffenden Verfohren wiederholt ousge-

sprochen hot. Treuhondvertröge der vorliegenden Art sind nömlich on

$ 9 AGBG zu rTrosson; die einiöhrige Veriöhrungsfrist für Schodenersotz-

onsprüche gegen den Treuhönder widerspricht dem Gebot eines ge-

rechten lnieressenousgleichs, wie sie in $ 68 StbG im Sinne einer

,,Mindestfrist" ( BGHZ 97, 2], 26l' geselzlichen Ausd ruck gefu nden hot.

Dieser fü rTreu ho ndvertrö ge generel I entwickelte Gedo n ke m uß erst rechi

donn gelten, wenn derTreuhönder gerode ouf seinem Fochgebiet, der

Steuerberotung, versogt hot.

Schließlich leßt sich die Hoftung des Beklogten ouch nicht mit dem

Hinweis ouf ein Mitverschulden der Klöger odervon ihnen beouftrogten

Steuerberoters A. verneinen.

Doß die Klö ger sel bst derVorwu rf des Mitversch u ldens n icht trifFt, verken nt

ouch der Beklogte nicht. Sie müssen sich ober ouch ein Verschulden des

fur die Betreuung ihrer persönlichen Sieuerongelegenheiten beouf-

trogten Steuerberoiers im Ergebnis nicht onrechnen lossen. Zwor ist

g 254 Abs. 2 S. 2 BGB hier onwendbor, weil ungeochtet des sonst in

Literoiur und Rechtssprechung über die Trogweite dieser Vorschrift be-

stehenden Streits iedenfolls Einigkeit dohingehend besteht, doß im

Rohmen einer besiehenden Sonderverbindung - wie sie hier gegeben

ist - sich der Geschödigte iedes Verschulden seines Beoufirogten bei der

Schodenentstehung und -obwendung wie eigenes Verschulden zurech-

nen lossen muß.

Dobei erstreckte sich die Schodenobwendungspflicht des Steuer-

beroiers A. ollerdings nicht ouf die Prüfung der sochlichen Richtigkeit der

von dem Beklogten ermittelten Verlustzohlen. lnsofern durFte er sich

vielmehr ebenso wie der Klöger selbst ouf den Beklogten verlossen, der

ols besonderer Speziolist für Bouherrenmodellfrogen eigens einge-

scholtet worden wor (vgl. BGNZ96,9B,l00 fl.

Anders verhölt es sich dogegen mit dem verfohrensmößigen Vorgehen

des Beklogten. Hier konn nicht unberücksichtigt bleiben, doß der Be-

klogte und StB A. zusommenwirken mußten, um ihren Mondonten, den

Klögern, die steuerliche Vorteile der Beteiligung on dem Obiekt E. zu

verschoffen. Denn wenn - wie hier gesehen - schon bei der Erstellung der

Einkommensteuererklörung die von dem Beklogten ermittelten Verlust-

zo h len von dem persön lichem Steuerberoter ei n geo rbeitet werden, do n n

übernimmt der letztgenonnte ouch eine Mitverontwortung dofür, doß die

Verluste für den Mondonten steuermindernd berücksichtigt werden. Dies

gilt selbst donn, wenn die Geltendmochung bei der persönlichen Ein-

kommensteuererklörung in erster Linie dos Ziel hot, für dos moßgebliche

Aus dem Schreiben vom 3l.l.l9B5 ergeben sich keine Anholtspunkte, doß

der Beklogte zu l) selbst Wohrnehmungen in Bezug ouf die lnbetrieb-

nohme des Computers gmocht hot. Aus der Verwendung der Worte

,,ich bestötige" lößt sich nicht herleiten, doß der Beklogte zu l) eine eigene

Wohrnehmung wiedergeben wollte, do diese Formulierung ols im

Anwoltsbereich übliche Proxis bezeichnet werden konn.

Anwölte, die in der Regel nurTotsochen weitergeben, die ihnen von den

Mondonten mitgeteilt wurden, müssen desholb klor und eindeutig zum

Ausdruck bringen, doß ousnohmsweise eine eigeneWohrnehmung wie-

dergegeben wird. Nurdonn konn sich derGeschöftsgegnerouf dieAus-

kunftverlossen.Totsochen, ous denen die Klogerin schließen mußte, doß

die Auskunft des Beklogten zu l) ouf eigener Wohrnehmung beruhte,

wurden von Klöger nicht vorgetrogen.

Weitefiihrende Hinweise zur Hoftung des Steueöeroters/Wirtschoffs-

prüfers/Rechtsonwoltes gegenüber Dritten :

Hot der Steuerberoter den Auftrog, die Johressteuererklörungen für ein

Untemehmen und die Einkommensteuereddörung des Untemehmers zu

er stellen, so hot er vertrogliche Schutzpflichten in Bezug ouf die Ver-

mögensinteressen derEhefrou des Untemehmens zu beochten. Mit ihnen

kommt er notwendig und erken nbo r in Berü h rung, wen n der Unternehmer

mit der Ehefrou gemeinschoftlich veonlogt wird. Der Steuerberoter hot

do n n ouch die ouf die Verhöltnisse der Ehefro u bezogenen Frogen richtig

zu beontwoden, von ihr steuerliche Nochteile obzuwenden und ihr

steuerliche Vodeile zu sichern.

(BGH WM 1985,1274: Gl 33/85 : DB 1985, 2040 : EWIR Art. I $ I RBerG 3/85,705
(Loewel : WuB lV 4675,2.85 (Messerl

Dritte können in den Schutzbereich eines Steuerberotungsverlroges ouf-

grund der oblektiven lnteressenloge oder oufgrund konkreter Anholts-

punkte - Porteierklörungen bzw. Porteiverholten - ongenommen werden.

Hier, Zwischenobschluß sollte ols Entscheidungsgrundloge ftir Dritte -
Köufer oder Kreditgeber - dienen.

Schutzpflichten zugunsten Dritter setzen vorous, doß sie ouf eine über-

schoubore, klor obgrenzbore Personengruppe beschrönkt sind. Hier,

Beschrönkung ouf den Köufervon Geschöftsonteilen bzw. dessen Kredit-

geber:

Hoftungshöchstsummen in Allgemeinen Auftrogsbedingungen können

Dritten, die in den Schutzbereich des Steuerberotungsverlroges einbe-

zogen sind, entgegengeholten werden.
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beistond und dem Geschöftsgegner scheidet im Rohmen rechtsberoten-

der Tötigkeit in oller Regel schon deswegen ous, weil ein Rechtsbeistond

ebenso wie ein Rechtsonwolt, wenn er sich nicht dem Vowurf des Portei-

venqts oussetzen will, nicht in Vertrogsbeziehungen zur Gegenportei
treten do rf. Außerho I b des Bereichs der Rechtsberotu n g ist n u r o usno h ms-

weise der Foll denkbor; doß der Rechtsonwolt oder Rechtsbeistond mit

Zusti m m u n g seines Mo ndo nten Ausku nftsperson f ü r dessen Geg ner wi rd
(BGH NJW 1972,680 und BGH WM1978,5761.

Ein Auskunftsvedrog zwischen den Porteien erfordert grundsötzlich dos

Vorhondensein und die Erkennborkeit des Willens, sich zu einer rechts-

verbindlichen Auskunft zu verpflichten, ouf der Gegenseite den Willen,
d iese Verpf I ichtu n g o nzu neh men ( BGH WM l9ZB, 5 771. D obeiist o uf den

oblektiven Erklörungsinholt obzustellen, nicht ouf die totsöchliche

Willensloge der Porleien. (RGRK-Ste{Ienl2.Aufl. $ 626 Rdn.30 m.w.N.l.

Die Annohme eines Auskunftsvertroges zwischen dem für seinen Mon-
donten tötigen Anwolt und dessen Geschöftsgegner ist somit die Aus-

nohme und konn nur beioht werden, wenn die im Einzelfoll festgestellten

Umstönde deutlich für den Verpflichtungswillen des Anwolts oder Rechts-

bestondes sprechen (BGH W M 1978, 5771.

Diese Voroussetzungen sind im vorliegenden Foll nicht erfüllt. Hier ist die
Klögerin ousdrücklich on den Beklogten zu il herongetreten, um eineAus-

kunft zu erholten. Der Beklogte zu l) wor iedoch Rechtsbeistond der Fo.

und stond in einem stöndigen Vertrogsverhöltnis zu Fo.

Seine Erklörungen, die er im Rohmen der Mondotserteilung obgob, ob
ousdrücklich oderschlüssig, gob er im Nomen des Mondonten ob, es sei

denn, er wurde ousdrücklich von der Klögerin gebeten, eine eigene ouf
eigener Wohrnehmung beruhende Auskunft zu erteilen. Der Gegner ei-

nes onwoltlich vertretenen Vertrogsportners geht in der Regel dovon ous,

doß derAnwqltseine Erklörungen im Nomen desVertretenen obgibtund
doß die lnformotionen und Auskünfte, die der Anwolt oder Rechts-

beistond on den Gegnerweiterleitet,vom eigenen Mondonten stommen.

Sind diese Angoben unrichtig, konn sich der Gegner nur on seinen Ver-

trogsportner holten, nicht ober on den Rechtsbeistond, der nur Vertreter

ist.

Etwos onderes gilt nur donn, wenn der Anwolt oder Beistond klor zum

Ausruck bringt, doß die erteilte Auskunft ouf eigener Wohmehmung
beruht und der Gegner deutlich erklo4 erwolle eine eigene Bestötigung

des Anwolts oder Rechtsbeistondes. Lekteres ist im vorliegenden Foll

[edoch nicht geschehen.

Steueriohr eine - nur unter dem Vorbeholt spöterer Korrektur ent-

sprechend dem Ergebnis des Verfohrens der einheitlichen Gewinnfest-

stel I u n g ergehende - n ied rigere Festsetzu n g der Ein kom mensteuersch u ld

und für die Folgeiohre geringere Einkommensteuervorouszohlungen zu

erreichen. Auch in einem solchen Foll muß der persönliche Steuerberoter

in geeigneter Weise mit dofür Sorge trogen, doß eine entsprechende

endgültige Fesisetzung vorgenommen wird, wos zugleich derAnnohme
entgegensteht, die Verhütung des entstondenen Schodens hobe dem

Schodiger - wie in dem vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung

BGHZ96,9B,l00 f beurteilten Foll - ollein oblegen.

Eine Verletzung von Steuerberoterpflichten ist indessen Herrn A. nichtvor-

zuwerfen; ein eiwoiges Mitverschulden wöre im übrigen - wie dos Lond-

gericht mit Recht ongenommen hot - von so geringem Gewicht, doß es

gegenüber demienigen des Beklogten völlig zurücktröte und eine

Kürzung des Anspruchs der Klöger nicht rechtfertigen könnte.

Ob dem Steuerberoter A. die Pflicht oblegen hot, sich innerholb der Ein-

spruchsfrist des Einkommensteuerbescheides für dos Johr l9B0 bei dem

Beklo gten od er dem Betriebsstöttenfi no nzo mt do noch zu erku nd igen, ob
dos ei n geleitete Verfo h ren der ein heitlichen Gewi n nfeststel I u n g m it ei nem

positiven Feststellungsbescheid obgeschlossen werde, bedorf keiner

Entscheidung. Denn selbst wenn mon Herrn D. eine entsprechende

Erkundigungspficht ouferlegen wollte, so hötte eine Erfüllung derselben

den nunmehr drohenden Schoden, für den die Kloger den Beklogten

hoftbor mochen, nicht obgewendet.

DerSenotvermog nömlich nichtdie Uberzeugung zu gewinnen, doß der
Beklogte dem persönlichen Steuerberoter der Klöger eine zutreffende

Auskunft gegeben hötte. Hiergegen spricht - oußer seinem noch Veröf-

fentlichung der erwöhnten Entscheidung des Bundesfionzhofs vom

27. Aprill9B2 gezeigten possiven Verholten - dos on die Klöger gerich-

tete Schreiben vom 25. August 1983, in welchem trotz Vorliegen des

i nzwischen besto ndskröftigen negotiven Feststel I u n gsbescheids der Ein-

druck erwecktwurde, ols werde dos Verfohren der einheitlichen Gewinn-
feststel I u n g in Absti m m u n g m it dem Betriebsstöfienfi no nzo mt weiter i n der
Form betrieben, wie dies in dem Verlrogswerk vorgesehen gewesen ist.

Auch eine Erkundigung bei dem zustöndigen Finonzomt hötte den

Schodeneintritt nicht vermieden. Denn unstreitig ist dem Steuerberoter A.

bei sei ner fern m ü nd lichen Anf ro ge noch Ablo uf der Ei nspruchsfristfü r den

Einkommensteuerbescheid nicht der zutreffende Sochverholi, doß
nömlich ein negotiver Feststellungsbescheid ergongen woI mitgeteilt,

sondern eine unrichtige Auskunft gegeben worden. Auch insofern hot der

7l0



Gerling lnformotionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe Gl l/88 Gerling lnformotionen fiir wirtschoftsprüfunde, rechts- und steuerberotende Berufe Gl l/88

Senot keinen Anholtspunktfur die Annohme, doß eine rechtzeitige Noch-

froge zu einer onderen und zutreffenden Auskunft gefuhrt hötte, die den

Sieuerberoter in die Loge versetzt hötte, Einspruch einzulegen.

Herr A. wor ouch nicht geholten, unter ollen Umstönden - wie der Be-

klogte meint - die Bestondskroft des Einkommensteueöescheides zuyer-

hindem. Solonge er keinerlei konkrete Anholtspunkte dofur hotte, doß

dos von dem Beklogten ols dem für die mit Bouherrenmodellen verbun-

denen steuerl ichen Prob leme besonders versierten Kol legen ein geleitete

Verfohren der einheitlichen Gewinnfeststellung unzulössig sein könnte,

durFte er dorouf vertrouen, doß die im Einkommensteuerbescheid unter-

bliebene Berücksichtigung der Verluste ous dem Obiekt E. spöter von

omtswegen zu einer den Klögern günstigen Berichtigung des Steuer-

bescheids führen werden. Ein solcher konkreter Anholtspunkt wor ouch

nicht die bereits mehrfoch erwöhnte Entscheidung des Bundesfinonzhofs

vom 27. April 1982. Denn obgesehen dovon, doß Herr A. nicht gewußt

hoben soll, doß es sich bei dem Obiekt um Einfomilienhöuser gehondelt

hot, mußte er nicht unterollen Umstönden dovon ousgehen, dofi ouch die

Finonzverwoltung in Köln sich kunftig noch dieser höchstrichterlichen

Entscheidung in ollen vergleichboren Föllen richten werde. Es ist nömlich

gerichtsbekonnt, doß die obersten Finonzbehörden vielfoch sog. Nichr
onwendungserlosse, d.h. Anordnungen treffen, doß die bestimmten

richterlichen Erkenntnissen zugrunde liegenden Rechtsouffossungen in

onderen Föllen nicht befolgt werden sollen.

Selbst wenn mon dem Steuerberoter entgegen dieser Annohme - und

ungeochtet des Fehlens ieglichen wornenden Hinweises des Beklogten -
onlosten wollte, doß er die genonnte Entscheidung für den vorliegenden

Foll nicht ousgewertet und nicht für eine vorsorgliche Einspruchsein-

legung gesorgt hot, so ist diese Pflichtverletzung des persönlichen Steuer-

beroters der Klöger im Vergleich zu dem Versogen des Beklogten beider

Wo h rneh m u n g sei ner Pf ichten von untergeordneter Bedeutung. Den n d ie

oblehbezogene Steueöerotung - zu der ousdrücklich ouch dos Ver-

fohren der einheitlichen Gewinnfeststellung gehörte - wor gerode dem

Beklogten ols dem ousgewiesenen Speziolisten gegen ein nichtgeringes

Honoror übertrogen worden; ihm in erster Linie oblog es zu übetwochen,

ob dos von ihm vorgeschlogene und eingeleitete steuerliche Verfohren

zum Erfolg führen werde, und ggfs für Anderungen zu sorgen, soweit sie

sich ols er-forderlich erweisen sollten. Für den persönlichen Steuerüeruter

dogegen hondelte es sich um eher fernliegende Frogen, die nicht zu

seinem u n mittel bo ren Aufgo ben kreis gehörten.

Hoftung des Rechtsonwoltes gegenüber Driften

- Auskunftsverlrog

- Weiterführende Hinweise
(LG Dormstodt Urt. v. 9.9.1987 - 8 0 207/871

Leitsötze (d. Verf.l,

l. Die Annohme eines Auskunftsvertroges zwischen dem Rechtsonwolt

u nd dem Gegner seines Mo ndo nten scheidet in o ller Regel ous, weil er

nicht in Vertrogsbeziehungen zur Gegenportei treten dorf, wenn er

sich nicht dem Vorwurf des Porteiverrots oussetzen will.

2. EinAuskunftsvertrog ist nur donn zu beiohen, wenn öu0ere Umstönde

deutlich für einen Verpflichtungswillen des Rechtsonwoltes sprechen

und er klor zum Ausdruck bringt, eine eigene ouf eigener Wohr-

nehmung beruhende Erklörung obzugeben.

Zum Sochverholt:

Der Mondont eines Rechtsbeistondes woilte mit einer Leosing-Firmo

einen So le-o nd-Leose-Bo ck-Vertro g ü ber einen Com puter o bsch ließen.

Die Leosing-Fo. - hier Klögerin - wondte sich on den beklogten Rechts-

beistond,von dem sie dos Mondotsverhöltnis konnte und botihn um eine

Bestötigung über den Zeitpunkt der lnbetriebnohme des Computers. Mit

Schreiben vom 3l.l.l9B5 bestötigte der Beklogte, doß derComputer Ende

November/Anfong Dezember in Betrieb gesetzi worden sei.

Die Mondontin des Rechtsbeistondes meldete spöter Konkurs on. Die

klogende Leosing-Fo. behouptet nunmehr, die bestötigende Erklörung

des Rechtsbeistondes im Schreiben vom 3l.l.l9B5 sei unrichtig geWesen:

Entgegen den dortigen Angoben sei der Computer bereiis seit Anfong

l9B4 in Gebrouch gewesen. Hötte sie dies gewußt, hötte sie den Sole-

o n d - Leo se-Bo ck-Vertro g n icht o b g esch I osse n.

,Aus den Gründen:

Die zulössige Kloge ist unbegründet. Der Klögerin steht kein Schodens-

ersotzonspruch gegen die Beklogten wegen positiver Forderungsver-

letzu n g eines zwischen den Po rleien g esch lossenen Ausku nftedeil u n gs-

vertroges zu.

Zwischen den Porteien ist ein derortiger Vertrog nicht zustonde gekom-

men. Die Annohme eines Auskunftsvertroges zwischen einem Rechts-
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Senot keinen Anholtspunktfur die Annohme, doß eine rechtzeitige Noch-

froge zu einer onderen und zutreffenden Auskunft gefuhrt hötte, die den

Sieuerberoter in die Loge versetzt hötte, Einspruch einzulegen.

Herr A. wor ouch nicht geholten, unter ollen Umstönden - wie der Be-

klogte meint - die Bestondskroft des Einkommensteueöescheides zuyer-

hindem. Solonge er keinerlei konkrete Anholtspunkte dofur hotte, doß

dos von dem Beklogten ols dem für die mit Bouherrenmodellen verbun-

denen steuerl ichen Prob leme besonders versierten Kol legen ein geleitete

Verfohren der einheitlichen Gewinnfeststellung unzulössig sein könnte,

durFte er dorouf vertrouen, doß die im Einkommensteuerbescheid unter-

bliebene Berücksichtigung der Verluste ous dem Obiekt E. spöter von

omtswegen zu einer den Klögern günstigen Berichtigung des Steuer-

bescheids führen werden. Ein solcher konkreter Anholtspunkt wor ouch

nicht die bereits mehrfoch erwöhnte Entscheidung des Bundesfinonzhofs

vom 27. April 1982. Denn obgesehen dovon, doß Herr A. nicht gewußt

hoben soll, doß es sich bei dem Obiekt um Einfomilienhöuser gehondelt

hot, mußte er nicht unterollen Umstönden dovon ousgehen, dofi ouch die

Finonzverwoltung in Köln sich kunftig noch dieser höchstrichterlichen

Entscheidung in ollen vergleichboren Föllen richten werde. Es ist nömlich

gerichtsbekonnt, doß die obersten Finonzbehörden vielfoch sog. Nichr
onwendungserlosse, d.h. Anordnungen treffen, doß die bestimmten

richterlichen Erkenntnissen zugrunde liegenden Rechtsouffossungen in

onderen Föllen nicht befolgt werden sollen.

Selbst wenn mon dem Steuerberoter entgegen dieser Annohme - und

ungeochtet des Fehlens ieglichen wornenden Hinweises des Beklogten -
onlosten wollte, doß er die genonnte Entscheidung für den vorliegenden

Foll nicht ousgewertet und nicht für eine vorsorgliche Einspruchsein-

legung gesorgt hot, so ist diese Pflichtverletzung des persönlichen Steuer-

beroters der Klöger im Vergleich zu dem Versogen des Beklogten beider

Wo h rneh m u n g sei ner Pf ichten von untergeordneter Bedeutung. Den n d ie

oblehbezogene Steueöerotung - zu der ousdrücklich ouch dos Ver-

fohren der einheitlichen Gewinnfeststellung gehörte - wor gerode dem

Beklogten ols dem ousgewiesenen Speziolisten gegen ein nichtgeringes

Honoror übertrogen worden; ihm in erster Linie oblog es zu übetwochen,

ob dos von ihm vorgeschlogene und eingeleitete steuerliche Verfohren

zum Erfolg führen werde, und ggfs für Anderungen zu sorgen, soweit sie

sich ols er-forderlich erweisen sollten. Für den persönlichen Steuerüeruter

dogegen hondelte es sich um eher fernliegende Frogen, die nicht zu

seinem u n mittel bo ren Aufgo ben kreis gehörten.

Hoftung des Rechtsonwoltes gegenüber Driften

- Auskunftsverlrog

- Weiterführende Hinweise
(LG Dormstodt Urt. v. 9.9.1987 - 8 0 207/871

Leitsötze (d. Verf.l,

l. Die Annohme eines Auskunftsvertroges zwischen dem Rechtsonwolt

u nd dem Gegner seines Mo ndo nten scheidet in o ller Regel ous, weil er

nicht in Vertrogsbeziehungen zur Gegenportei treten dorf, wenn er

sich nicht dem Vorwurf des Porteiverrots oussetzen will.

2. EinAuskunftsvertrog ist nur donn zu beiohen, wenn öu0ere Umstönde

deutlich für einen Verpflichtungswillen des Rechtsonwoltes sprechen

und er klor zum Ausdruck bringt, eine eigene ouf eigener Wohr-

nehmung beruhende Erklörung obzugeben.

Zum Sochverholt:

Der Mondont eines Rechtsbeistondes woilte mit einer Leosing-Firmo

einen So le-o nd-Leose-Bo ck-Vertro g ü ber einen Com puter o bsch ließen.

Die Leosing-Fo. - hier Klögerin - wondte sich on den beklogten Rechts-

beistond,von dem sie dos Mondotsverhöltnis konnte und botihn um eine

Bestötigung über den Zeitpunkt der lnbetriebnohme des Computers. Mit

Schreiben vom 3l.l.l9B5 bestötigte der Beklogte, doß derComputer Ende

November/Anfong Dezember in Betrieb gesetzi worden sei.

Die Mondontin des Rechtsbeistondes meldete spöter Konkurs on. Die

klogende Leosing-Fo. behouptet nunmehr, die bestötigende Erklörung

des Rechtsbeistondes im Schreiben vom 3l.l.l9B5 sei unrichtig geWesen:

Entgegen den dortigen Angoben sei der Computer bereiis seit Anfong

l9B4 in Gebrouch gewesen. Hötte sie dies gewußt, hötte sie den Sole-

o n d - Leo se-Bo ck-Vertro g n icht o b g esch I osse n.

,Aus den Gründen:

Die zulössige Kloge ist unbegründet. Der Klögerin steht kein Schodens-

ersotzonspruch gegen die Beklogten wegen positiver Forderungsver-

letzu n g eines zwischen den Po rleien g esch lossenen Ausku nftedeil u n gs-

vertroges zu.

Zwischen den Porteien ist ein derortiger Vertrog nicht zustonde gekom-

men. Die Annohme eines Auskunftsvertroges zwischen einem Rechts-
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beistond und dem Geschöftsgegner scheidet im Rohmen rechtsberoten-

der Tötigkeit in oller Regel schon deswegen ous, weil ein Rechtsbeistond

ebenso wie ein Rechtsonwolt, wenn er sich nicht dem Vowurf des Portei-

venqts oussetzen will, nicht in Vertrogsbeziehungen zur Gegenportei
treten do rf. Außerho I b des Bereichs der Rechtsberotu n g ist n u r o usno h ms-

weise der Foll denkbor; doß der Rechtsonwolt oder Rechtsbeistond mit

Zusti m m u n g seines Mo ndo nten Ausku nftsperson f ü r dessen Geg ner wi rd
(BGH NJW 1972,680 und BGH WM1978,5761.

Ein Auskunftsvedrog zwischen den Porteien erfordert grundsötzlich dos

Vorhondensein und die Erkennborkeit des Willens, sich zu einer rechts-

verbindlichen Auskunft zu verpflichten, ouf der Gegenseite den Willen,
d iese Verpf I ichtu n g o nzu neh men ( BGH WM l9ZB, 5 771. D obeiist o uf den

oblektiven Erklörungsinholt obzustellen, nicht ouf die totsöchliche

Willensloge der Porleien. (RGRK-Ste{Ienl2.Aufl. $ 626 Rdn.30 m.w.N.l.

Die Annohme eines Auskunftsvertroges zwischen dem für seinen Mon-
donten tötigen Anwolt und dessen Geschöftsgegner ist somit die Aus-

nohme und konn nur beioht werden, wenn die im Einzelfoll festgestellten

Umstönde deutlich für den Verpflichtungswillen des Anwolts oder Rechts-

bestondes sprechen (BGH W M 1978, 5771.

Diese Voroussetzungen sind im vorliegenden Foll nicht erfüllt. Hier ist die
Klögerin ousdrücklich on den Beklogten zu il herongetreten, um eineAus-

kunft zu erholten. Der Beklogte zu l) wor iedoch Rechtsbeistond der Fo.

und stond in einem stöndigen Vertrogsverhöltnis zu Fo.

Seine Erklörungen, die er im Rohmen der Mondotserteilung obgob, ob
ousdrücklich oderschlüssig, gob er im Nomen des Mondonten ob, es sei

denn, er wurde ousdrücklich von der Klögerin gebeten, eine eigene ouf
eigener Wohrnehmung beruhende Auskunft zu erteilen. Der Gegner ei-

nes onwoltlich vertretenen Vertrogsportners geht in der Regel dovon ous,

doß derAnwqltseine Erklörungen im Nomen desVertretenen obgibtund
doß die lnformotionen und Auskünfte, die der Anwolt oder Rechts-

beistond on den Gegnerweiterleitet,vom eigenen Mondonten stommen.

Sind diese Angoben unrichtig, konn sich der Gegner nur on seinen Ver-

trogsportner holten, nicht ober on den Rechtsbeistond, der nur Vertreter

ist.

Etwos onderes gilt nur donn, wenn der Anwolt oder Beistond klor zum

Ausruck bringt, doß die erteilte Auskunft ouf eigener Wohmehmung
beruht und der Gegner deutlich erklo4 erwolle eine eigene Bestötigung

des Anwolts oder Rechtsbeistondes. Lekteres ist im vorliegenden Foll

[edoch nicht geschehen.

Steueriohr eine - nur unter dem Vorbeholt spöterer Korrektur ent-

sprechend dem Ergebnis des Verfohrens der einheitlichen Gewinnfest-

stel I u n g ergehende - n ied rigere Festsetzu n g der Ein kom mensteuersch u ld

und für die Folgeiohre geringere Einkommensteuervorouszohlungen zu

erreichen. Auch in einem solchen Foll muß der persönliche Steuerberoter

in geeigneter Weise mit dofür Sorge trogen, doß eine entsprechende

endgültige Fesisetzung vorgenommen wird, wos zugleich derAnnohme
entgegensteht, die Verhütung des entstondenen Schodens hobe dem

Schodiger - wie in dem vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung

BGHZ96,9B,l00 f beurteilten Foll - ollein oblegen.

Eine Verletzung von Steuerberoterpflichten ist indessen Herrn A. nichtvor-

zuwerfen; ein eiwoiges Mitverschulden wöre im übrigen - wie dos Lond-

gericht mit Recht ongenommen hot - von so geringem Gewicht, doß es

gegenüber demienigen des Beklogten völlig zurücktröte und eine

Kürzung des Anspruchs der Klöger nicht rechtfertigen könnte.

Ob dem Steuerberoter A. die Pflicht oblegen hot, sich innerholb der Ein-

spruchsfrist des Einkommensteuerbescheides für dos Johr l9B0 bei dem

Beklo gten od er dem Betriebsstöttenfi no nzo mt do noch zu erku nd igen, ob
dos ei n geleitete Verfo h ren der ein heitlichen Gewi n nfeststel I u n g m it ei nem

positiven Feststellungsbescheid obgeschlossen werde, bedorf keiner

Entscheidung. Denn selbst wenn mon Herrn D. eine entsprechende

Erkundigungspficht ouferlegen wollte, so hötte eine Erfüllung derselben

den nunmehr drohenden Schoden, für den die Kloger den Beklogten

hoftbor mochen, nicht obgewendet.

DerSenotvermog nömlich nichtdie Uberzeugung zu gewinnen, doß der
Beklogte dem persönlichen Steuerberoter der Klöger eine zutreffende

Auskunft gegeben hötte. Hiergegen spricht - oußer seinem noch Veröf-

fentlichung der erwöhnten Entscheidung des Bundesfionzhofs vom

27. Aprill9B2 gezeigten possiven Verholten - dos on die Klöger gerich-

tete Schreiben vom 25. August 1983, in welchem trotz Vorliegen des

i nzwischen besto ndskröftigen negotiven Feststel I u n gsbescheids der Ein-

druck erwecktwurde, ols werde dos Verfohren der einheitlichen Gewinn-
feststel I u n g in Absti m m u n g m it dem Betriebsstöfienfi no nzo mt weiter i n der
Form betrieben, wie dies in dem Verlrogswerk vorgesehen gewesen ist.

Auch eine Erkundigung bei dem zustöndigen Finonzomt hötte den

Schodeneintritt nicht vermieden. Denn unstreitig ist dem Steuerberoter A.

bei sei ner fern m ü nd lichen Anf ro ge noch Ablo uf der Ei nspruchsfristfü r den

Einkommensteuerbescheid nicht der zutreffende Sochverholi, doß
nömlich ein negotiver Feststellungsbescheid ergongen woI mitgeteilt,

sondern eine unrichtige Auskunft gegeben worden. Auch insofern hot der

7l0



Gerling lnformotionen fiir wirtschoftsprüfende, rechts- und steueöerotende Berufe Gl l/88 Gerling lnformotionen ftlr wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl l/88

ouch in den Beklogten betreffenden Verfohren wiederholt ousge-

sprochen hot. Treuhondvertröge der vorliegenden Art sind nömlich on

$ 9 AGBG zu rTrosson; die einiöhrige Veriöhrungsfrist für Schodenersotz-

onsprüche gegen den Treuhönder widerspricht dem Gebot eines ge-

rechten lnieressenousgleichs, wie sie in $ 68 StbG im Sinne einer

,,Mindestfrist" ( BGHZ 97, 2], 26l' geselzlichen Ausd ruck gefu nden hot.

Dieser fü rTreu ho ndvertrö ge generel I entwickelte Gedo n ke m uß erst rechi

donn gelten, wenn derTreuhönder gerode ouf seinem Fochgebiet, der

Steuerberotung, versogt hot.

Schließlich leßt sich die Hoftung des Beklogten ouch nicht mit dem

Hinweis ouf ein Mitverschulden der Klöger odervon ihnen beouftrogten

Steuerberoters A. verneinen.

Doß die Klö ger sel bst derVorwu rf des Mitversch u ldens n icht trifFt, verken nt

ouch der Beklogte nicht. Sie müssen sich ober ouch ein Verschulden des

fur die Betreuung ihrer persönlichen Sieuerongelegenheiten beouf-

trogten Steuerberoiers im Ergebnis nicht onrechnen lossen. Zwor ist

g 254 Abs. 2 S. 2 BGB hier onwendbor, weil ungeochtet des sonst in

Literoiur und Rechtssprechung über die Trogweite dieser Vorschrift be-

stehenden Streits iedenfolls Einigkeit dohingehend besteht, doß im

Rohmen einer besiehenden Sonderverbindung - wie sie hier gegeben

ist - sich der Geschödigte iedes Verschulden seines Beoufirogten bei der

Schodenentstehung und -obwendung wie eigenes Verschulden zurech-

nen lossen muß.

Dobei erstreckte sich die Schodenobwendungspflicht des Steuer-

beroiers A. ollerdings nicht ouf die Prüfung der sochlichen Richtigkeit der

von dem Beklogten ermittelten Verlustzohlen. lnsofern durFte er sich

vielmehr ebenso wie der Klöger selbst ouf den Beklogten verlossen, der

ols besonderer Speziolist für Bouherrenmodellfrogen eigens einge-

scholtet worden wor (vgl. BGNZ96,9B,l00 fl.

Anders verhölt es sich dogegen mit dem verfohrensmößigen Vorgehen

des Beklogten. Hier konn nicht unberücksichtigt bleiben, doß der Be-

klogte und StB A. zusommenwirken mußten, um ihren Mondonten, den

Klögern, die steuerliche Vorteile der Beteiligung on dem Obiekt E. zu

verschoffen. Denn wenn - wie hier gesehen - schon bei der Erstellung der

Einkommensteuererklörung die von dem Beklogten ermittelten Verlust-

zo h len von dem persön lichem Steuerberoter ei n geo rbeitet werden, do n n

übernimmt der letztgenonnte ouch eine Mitverontwortung dofür, doß die

Verluste für den Mondonten steuermindernd berücksichtigt werden. Dies

gilt selbst donn, wenn die Geltendmochung bei der persönlichen Ein-

kommensteuererklörung in erster Linie dos Ziel hot, für dos moßgebliche

Aus dem Schreiben vom 3l.l.l9B5 ergeben sich keine Anholtspunkte, doß

der Beklogte zu l) selbst Wohrnehmungen in Bezug ouf die lnbetrieb-

nohme des Computers gmocht hot. Aus der Verwendung der Worte

,,ich bestötige" lößt sich nicht herleiten, doß der Beklogte zu l) eine eigene

Wohrnehmung wiedergeben wollte, do diese Formulierung ols im

Anwoltsbereich übliche Proxis bezeichnet werden konn.

Anwölte, die in der Regel nurTotsochen weitergeben, die ihnen von den

Mondonten mitgeteilt wurden, müssen desholb klor und eindeutig zum

Ausdruck bringen, doß ousnohmsweise eine eigeneWohrnehmung wie-

dergegeben wird. Nurdonn konn sich derGeschöftsgegnerouf dieAus-

kunftverlossen.Totsochen, ous denen die Klogerin schließen mußte, doß

die Auskunft des Beklogten zu l) ouf eigener Wohrnehmung beruhte,

wurden von Klöger nicht vorgetrogen.

Weitefiihrende Hinweise zur Hoftung des Steueöeroters/Wirtschoffs-

prüfers/Rechtsonwoltes gegenüber Dritten :

Hot der Steuerberoter den Auftrog, die Johressteuererklörungen für ein

Untemehmen und die Einkommensteuereddörung des Untemehmers zu

er stellen, so hot er vertrogliche Schutzpflichten in Bezug ouf die Ver-

mögensinteressen derEhefrou des Untemehmens zu beochten. Mit ihnen

kommt er notwendig und erken nbo r in Berü h rung, wen n der Unternehmer

mit der Ehefrou gemeinschoftlich veonlogt wird. Der Steuerberoter hot

do n n ouch die ouf die Verhöltnisse der Ehefro u bezogenen Frogen richtig

zu beontwoden, von ihr steuerliche Nochteile obzuwenden und ihr

steuerliche Vodeile zu sichern.

(BGH WM 1985,1274: Gl 33/85 : DB 1985, 2040 : EWIR Art. I $ I RBerG 3/85,705
(Loewel : WuB lV 4675,2.85 (Messerl

Dritte können in den Schutzbereich eines Steuerberotungsverlroges ouf-

grund der oblektiven lnteressenloge oder oufgrund konkreter Anholts-

punkte - Porteierklörungen bzw. Porteiverholten - ongenommen werden.

Hier, Zwischenobschluß sollte ols Entscheidungsgrundloge ftir Dritte -
Köufer oder Kreditgeber - dienen.

Schutzpflichten zugunsten Dritter setzen vorous, doß sie ouf eine über-

schoubore, klor obgrenzbore Personengruppe beschrönkt sind. Hier,

Beschrönkung ouf den Köufervon Geschöftsonteilen bzw. dessen Kredit-

geber:

Hoftungshöchstsummen in Allgemeinen Auftrogsbedingungen können

Dritten, die in den Schutzbereich des Steuerberotungsverlroges einbe-

zogen sind, entgegengeholten werden.
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Der Schodenersotzonspruch wegen vorsötzlich sittenwidriger Schödi-

gung gemöß $ 826 konn durch Allgemeine Auftrogsbedingungen nicht

eingeschrönkt werden.

( BGH G I 87, 27 : W M 87, 257 : Ztp 97, 37 6 : DB 97, B2g : BB g7, 3V : EWi r $ 826 BGB

2/87 lGröfe) : WuB lV o 5 328 BGB. l.BZ (Johlke)

Derouf die Berotung eines Ehegotten im Rohmen einerScheidungsfolgen-

vereinborung gerichteten Anwoltsvedrog beg ründet zu r Verlrogshoftung

führende Schutzpflichten zugunsten des onderen Ehegotten in der Regel

ouch donn nicht, wenn dieser Ehegotte wegen des Anwoltshonorors

einen Schuldbeitritt erklö r't.

OLG Düsseldorf AnwBl. 1986, 203

Ersotzonsprüche der Anleger gegen den von einer Gesellschoft ein-

gesetzten Treuhönder, der die vertrogsmößige Verwendung der von den

Anlegern eingezohlten Gelder gewöhrleisten sollte; keine Prospehhof-

tung des unbekonnt gebliebenen Verfossers eines dem Prospektzugrunde

liegenden Gutochtens, ober Deliktshoftung bei Unrichtigkeit des Gut-

ochtens und grober Leichtfertigkeit der Verfossers.

BGH WM 1986,904: WuB lG $ Prospekthoftung 4.86|v. Heymonn)

Zur Froge der Hoftung eines Wirtschoftsprüfers gegenüber der kredit-

gebenden Bonk, der er eine im Auftrog des Kreditnehmers gefertigte

unrichtige Ubersicht über dessen Vermögen vorgelegt hot.

BGH VersR 1986,1179 : WM 1986,711: WuB lV A. $ 328 BGB 1.86 (v. Heymonn)

Zu den Anforderungen on die vertrogliche und deliktische Hoftung eines

Steuerbevol I möchtigten, der ols,,verlöngerfer Arm" seines Auftroggebers

dessen Verlrogsporfner folsche Zohlen über Umsotz und Gewinn einer

Ho ndelsgesel lschoft mitteilt.

BGH Gl 43/85: WM 1985, l5l3 : StB 85, 360 : NJW 86,180, vgl. EWIR S 625,
BGB B/85 (Gröfe); WuB lV A.S 676 BGB 2.86 (Frisinged

Zvr Froge, unter welchen Voroussetzungen ein Dritter in den Schutz-

bereich eines Auskunftsvertroges einbezogen ist.

BG H WM 1985, 450 : ZIP 1985, 398; vg L EWi R $ 67 6 BGBI / 85. 151 ( Kön d gen ) Wu B lVA.

S 305 BGB l/85 {Werhon)

H oftu n g o us feh lerhoften Sochverstöndigengutochten g egen ü ber D ritten.

BGH GI 2/84 : NJW 84,355 : ZIP 84,70

Gutochtenouftrog, Stehen die Gesellschofter im Schutzbereich des

Vertroges?

BGH GI 5/83 : NJW 83, IO53 : WM 83, 35: ZIP 83, BI : DB 83, 279 : BB 83,85

wenn derBeklogtedie Bouherren schon im SommerdesJohreslg82 über

die Entscheidung des Bundesfinonzhof svon27. April1986 (Vlll R l3l/80)
informiert und ihnen mitgeteilt hötte, doß der von ihm, dem Beklogten,

bisher beschrittene Weg der Feststellung der Verluste im Verfohren noch
g lB0 AO 1977 vom Bundesfinonzhof verworfen worden wor und doß
desholb vorsorglich ieder Bouherr dofür Sorge trogen müsse, doß keine

Ei n kom m ensteuerfestsetzu n g besto ndskröftig werde, oh ne doß d ie Ver-

luste ous der Bouherreneigenschoft berücksichtigtworden sind. Doß der

Beklogte diese lnformotion und Belehrung den Bouherren nichterteilt hot,

stel lt ebensfo I ls eine schwerwiegende Verletzu n g seiner steuerberoter-

lichen Pflichten dor, die bis zum Eingong des negotiven Feststellungs-

bescheides fodwirkt und dem Beklogten dos Recht nimmt, ouf die ongeb-
liche Zufo I I ig keit des Zuso m mentreffens von negotivem Feststel I u n gs- u nd

endgültigem Einkommensteuerbescheid der Klöger zu verweisen.

Auch im übrigen besteht kein Anloß, on der Ursöchlichkeit der Pflicht-

verletzung des Beklogten für den Steuerschoden der Klöger zu zweifeln.

Denn es liegt ouf der Hond, doß die versöumte Weiterleitung des

negotiven Feststellungsbescheids es noch sich gezogen hot, doß die
Klöger im Vedrouen ouf dos noch ihrer Kenntnis noch nicht obge-
schlossene Verfohren der einheitlichen Gewinnfeststellung den Ein-

kommensteuerbescheid hoben bestondskröftig werden lossen und

nunmehr in der Gefohr stehen, einen Schoden dodurch zu erleiden, doß

ihre vom Beklogten für dos Steuer[ohr l9B0 ermittelten Verluste ous dem

Obiekt E. nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Nicht zu folgen ist ferner der Ansicht des Beklogten, ihm könne ein

Verschulden nicht ongelostet werden. lhm ols dem Speziolisten für ous

Steuererspo rn issen fi no nziertes I m mobi I ienverm ögen m ußte bei Ein go n g

des negotiven Feststellungsbescheides klor sein, doß dodurch für die
einzelnen Bouherren die noheliegende Gefohr bestond, doß sie die
o n g emeldeten Ved uste n icht steuerm in dernd o n erko n nt erhielten; dovon

obgesehen wor ouf diesen Umstond in dem Bescheid ousdrücklich hin-

gewiesen worden.

Ob dos Versöumen der sich oufdröngenden Reoktion ols grobes oder

lediglich einfoches Verschulden einzustufen ist, bedorf keiner Ent-

scheidung. Hierouf köme es nur on, wenn der Beklogte sich ouf die

Hoftungsfreizeichungsklousel von $ 9 Abs. 2 des notoriellen Verlroges

berufen und dementsprechend die hilfsweise erhobene Einrede derVer-

iöhrung durchgreifen könnte. Dies ist indessen nicht der Foll, denn diese

Bestimmung des notoriellen Verlroges ist unwirksom, wie der Senot schon

im Anschluß on die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGHZ97,2l {+l
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Aus den Gründen:

Der Beklogte hot die ihm obliegenden Pflichten ous dem dos Bouvor-

hoben E. betreffenden Steuerberotungsvertrog gegenüber den Klögern

nicht ordnungsgemöfl erfullt. Er wor geholten, die Klöger sofort zu unter-

richten, ols ihm der negotive Feststellungsbescheid des Befriebsstötfen-

finonzomts zugestelliwurde. Denn bei Eingong desselben stond fest, doß

dervon dem Beklogten bis dohin eingeschlogeneWeg, dieVerluste der

,,Bouherrengemeinschoft" im Verfohren der einheitlichen Gewinnfest-

stellung onerkennen zu lossen, nicht gongborwor, die Finonzverwoltung

vielmehr die einzelnen Bouherren ouf die Geltendmochung der Verluste

im persönlichen Besteuerungsverfohren verwies. Hierüber mußten die

Klöger ebenso wie die onderen Bouherren sofort unterrichtet werden,

weil nur im Rohmen des Verfohrens der einheitlichen Gewinnfeststellung

eine nochtrögliche Berücksichtigung der Verluste ous der Beteiligung on

dem Obiekt E. bei der persönlichen Steuerfestsetzung selbst donn mög-

lich wor, wenn der Einkommensteuerbescheid bereits bestondskröftig

geworden wor Die Unzulössigkeii des besonderen Verfohrens der

einheitlichen Gewinnfeststellung hingegen nohm den Steuerpflichtigen

diese Moglichkeit der Durchbrechung der Bestondkroft eines Ein-

kommensteuerbescheids und zwong sie dozu sichezustellen, doß ihre

Verluste ous der Beteiligung on dem genonnten Obiekt in iedem Foll bei

der persönlichen Besteuerung berücksichtigt wurden.

DerBeklogte konn sich ouch nichtdorouf berufen,erhobeden Bouherren

- und domit ouch den Klögern - mitgeteilt, doß die von ihm ermittelten

Verlustzohlen bei der persönlichen Steuere*lörung ongesetzt werden

müssen. Dieser Hinweis vermog weder die beschriebene Pflichver-

letzung ouszuröumen, noch ist er geeignet, die Ursöchlichkeit der Unter-

lossung des Beklogten für den Schoden zu verneinen, für den die Klöger

den Beklogten nun hoftbor mochen.

Denn dieser Hinweis wor nicht geeignet, den Klögern die Gefohr vor

Augenzuftihren, die ihnen dodurch drohte, doß dos Verfohren der ein-

heitlichen Gewinnfeststellung unzulössig wor. Der persönliche Steuerbe-

roter der einzelnen Bouherren konnte noch den Grundprinzipien der ein-

heitlichen Gewinnfeststellung nömlich dovon ousgehen, doß ouch die

unierbliebene Anerkennung der im Rohmen derAbgobe der Einkommen-

steuererklörung ongemeldeten Verluste ous der Beteiligung on dem

Bouherrenmodell nicht endgültig, sondern nurvorübergehend - bis zum

Erloß des Feststellungsbescheids durch dos Betriebsstöttenfinonzomt -
wirkenwürde. Dergenonnte Hinweis,ouf den sich derBeklogtein diesem

Zusommenhong beruft, hatte ollenfolls donn ousreichend sein können,

Ein Wirtschoftsprüfer, der pflichtwidrig einen Bestötigungsvermed< erfeilt

hot, hoftet nicht dofür, doß ein Vorstondsmitglied der AG die oufgrund

der testierten Geschöftsberichte entsto ndenen und fortdouernden Ge-

schöftsverbindungen zu strofuoren Hondlungen nutzt.

OLG Korlsruhe Urt. v.7.2.1985 Gl42/85

Ein Rot- oder Auskunftserteilungsvertrog wird nicht dodurch zwischen

einem Wirtschoftsprüfer und einem Beteiligungsinteressenten on der ge-

prüften Gesel lschoft o bgesch lossen, doß letzterer d ie Aöeitsergebnisse

des Wirtschoftsprüfers dem Interessenten zugönglich mocht. Auch ein

Hoftungseinslonds- oder Ubemohmevertrog ist zu vemeinen, insbeson-

dere, wenn der Wirtschoftsprüfer die Weitergobe von seiner Zustimmung

obhöngig mocht und diese nicht erfolgt ist.

Fertigt ein Wirtschoftsprüfer im Auftrog einer Gesellschoft eine Ver-

mögensoufstellung und mocht die Gesellschoft dieselbe einem Betei-

ligungsinteressenten zugönglich, so entsteht dodurch weder ein Ver-

trog zugunsten Dritter noch ein Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten der

lnteressenten.

OLG Soorbrücken BB 78,1434 (rechtskröftig noch Revisionsrücknohme, VIIZR 251/78

om 10.10.1980)

Zu r H oftu n g des Steuerbevol I m ö chtigten, dessen An g estel lter ei nem Ku n-

den fiir dessen Housbonk bestimmten, versehentlich unrichtigen Stotus

gefertigt hot, gegenüber einem dodurch getöuschten onderen Kredit-

geber des Kunden.

OLG Köln 8878,333 unter Bezugnohme ouf BGH VersR 23, 248: NJW 73,322

Ein Steuerberoter hoftet gegenüber der Geschöftsbonk seines Mon-

donten für die Richtigkeit der von ihm erstellten Bilonzen, wenn diese

fiir ihn erkennbor ols moßgebliche Kreditunterloge zur Bestimmung des

Kreditrohmens dienen sollten und die Bonken sie zur Kreditprolongierung

veronloßt hoben.

LG Zweibrücken ZIP 82,1096

Steuerberotu n gsvertro g m it Sch utzwi rku n g zug u nsten des Kred itgebers?

LG Detmold Urt. v.13.8.1981 Gl13/82

Zu r H oftu n g ei nes Wi rtschoftsprüfers/Steuerberoters f ü r den Kred itscho-

den einer Bonk.

LG Oldenburg Urt. v.6.3.1980 Gl16/81

Die Rechtssprechung zur Auskunftshoftung.

Hohenlohe-Oehringen BB 86, 894
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Dritthoftu n g f ü r fo lsch e f reiwil I i g e Auskü nfte.

Fischer (Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschoft 84, I ff.)

Grundprobleme der Dritthoftung beiVerletzung von Auskunfts- und Be-

rotungspflichten in der neueren Rechtsprechung.

Schulze JuS 83, 8l ff.

Die So chwo lterhoftu n g vermögenssorgender Berufe.

Herrmonn J283,422IL

Wi rlschoftsp rüfer u nd D ritthoftu n g

Ebke 1983

Die vertrogliche Hoftung der Bou- und Bewertungssochverstöndigen für

privote Gutochten und Empfehlungen.

Döbereiner BouR 823,11

Hoftu n g g egen ü ber Dritten o us dem sti I lschweigenden Ausku nftsverlro g.

Gt3/Bt

Zur Auskunftshoftung.

LommelAcP 79,337{1.

Die Hoftung des Wirtschoftsprüfers gegenüber Dritten.

Czech 8875,723

Die Hoftung des Wi*schoftsprüfers und des C.P.A. gegenüber Dritten.

Ders. Diss. Homburg 1977

Die vertrogliche Hoftung des Widschoftsprüfers gegenüber Dritten.

Durchloub D874,905

Die Erweiterung der Verontwodlichkeit des Abschlußprüfers durch die
neuen o ktien rechtl ichen Bewertu n gsvorsch riften.

Boecken Diss. Köln 1969,64t+.

Hoftung des Steuerberolers/Ireuhönders
- lnformotionspflicht des ein Bouherrenmodell betreuenden

Steu erbe ro te rs (,,o b iektbezog en er Steu e rberoter" l

- Abgrenzung der Verontwortlichkeit zum persönlichen

Steuerberoter des Bo uherren
(OLG Köln Urt. v. 16.10.1987 - 20 U 24/871

Leitsötze (d.Verf.l'

I . DerTreuhönder, welcher gleichzeitig die steuerliche Berotung der Bou-

herrengemeinschoft übernommen hot, ist verpflichtet, die Bouherren

sofort zu u nterrichten, wen n dos Betriebsfino nzo mt d ie ei n heitl iche u nd

gesonderte Gewinnfeststel lung o bleh nt.

2. Der persönliche Steuerberoter des Bouherrn ist nicht zur Prüfung der

soch lichen Richtig keit der vom Treu hö nder/Steuerberoter erm ittelten

Verl ustzo h len verpf I ichtet.

3. Der persönliche Steuerberoter ist nicht geholten, unter ollen Umstön-

d en d ie Besto ndskroft des Ei n kom mensteuerbescheid es zu verh i ndern,

solonge er keinerlei konkrete Anholtspunkte dofür hot, doß dos von

d em Treu hö nd erlSteuerberoter ein geleitete ei n heitl iche Gewi n nfest-

stellungsverfohren unzulössig sein könnte.

4. Die Vereinborung einer 1 iöhrigen Ver[öhrungsfrist für Schodenersotz-

onsprüche gegen den Treuhönder widerspricht dem Gebot eines

gerechten lnieressenousgleiches und ist gem. $ 9 AGB-Gesetz un-

wirksom.

Zum Sochverholt:

Der beklogte Steuerberoter wor Treuhönder für die Betreuung und Ab-

wicklung einer Bouherrengemeinschoft. lhm oblog ouch die steuerliche

Berotung der Bouherren. lm Rohmen dieserTötigkeit beontrogte er beim

zustö nd i gen Betriebsfi no nzo mt d ie ein heitl iche u nd gesond erte Feststel-

lung der Einkünfte ous Vermietung und Verpochtung. Mit Bescheid vom

3.5.1983 lehnte dos Betriebsfinonzomt die einheitliche und gesonderte

Feststellung ob. Der Beklogte unterrichtete die klogenden Bouherren nicht

von dem zugestellten Bescheid und legte ouch keine Rechtsmittelein. Am

10. 5. l9B3 erging der persönliche Einkommensteuerbescheid der Klöger

durch dos Wohnsitlinonzomt. ln diesem Bescheid blieben die Verluste

o us Verm ietu n g u nd Verpochtu n g hi nsichtl ich der Bo u herren gemei nschoft

unberücksichtigt. Erst noch Ablouf der Einspruchsfrist und domit einge-

tretener Bestondskroft des Bescheides erfuhren die Bouherren im Herbst

l9B3 von dem negotiven Bescheid des Betriebsfinonzomtes.
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Gl-Leirsöfze Rechtsonwolt

- Dritthoftung

- Konkurrenzverbot

Steueöeroler

- Konkurs des

Sle uerberolun gsgesetz

-$46Abs.3Nr.2
: Konkurs des StB

Steueöe rotu n gsverlrog

- obiektbezogene und persönliche

Steuerberotung

Treuhönder

- Belehrung über steuerliche Risiken

: einheitliche und gesonderte Gewinn-

festsiellu ng wird obgelehnt

Wettbeweö/Mondontenschutz

- des ongestellten RA

Konkurrenzveöot des on gestellten Rechtson\Molts

l. Einem ongestellien Rechtsonwolt ist es grundsötzlich veruehrt, ohne

Zustimmung desVertrogspodners eigene Mondonten zu beireuen. Ein

Verstoß gegen dos Konkurrenzverbot siellt regelmößig einen Grund

zur fristlosen Kündigung noch g 626 BGB dor

2. Hot der ongestellte Rechtsonwolt unerloubt Konkurrenz gemocht, so

ist er zur Rechnungslegung und zur Herousgobe des ous der Konkur-

renztötig keit Erlo n gten verpflichtet.
(OLG Düsseldorf Urt. v. ]3.06.85 - 8 U 212/84, RBeistond 1987,421

Widemrf der Bestellung bei Konkurs des Steuerberoters

lst über dos Vermögen eines Steuerberoters Konkurs eröffnetworden, so

konn noch $ 46 Abs.3 Nr:2 StBerG seine Bestellung im Regelfollwider-

rufen werden, ohne doß eine konkrete Geföhrdung möglicher Auftrog-

geber oder des Steueroufkommens vorliegen muß (Bestötigung der

Rechtssprechung). Diese Regelung ist mit dem Grundrecht der Berufs-

freiheit vereinbor
(BFH Urt. v.17.11.1987 - Vll R 120/86,Sieuer-Telex0132, LEXinform 0081033)

Fristen kontrolle bei Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Neben der Absendung des Auftrogsschreibens on einen Kollegen zur

Berufungseinlegung, ist die Eintrogung der Berufungsfrist im Fristen-

kolender onzuordnen. Dodurch konn sichergestellt werden, doß vor

Ablouf der Berufungsfrist geprüft wird, ob der Kollege den Eingong des

Auftro gssch reibens bestötigt hot.
(OLG Köln Beschluß vom 16.10.1987 - ll U 180/B7l

Allgemeine Geschöftsbedin gungen

- Veriöhrungsfrist

= bei Treuhondvertrog, 1.Johr

Bouhenenmodell

- obiektbezogener StB

: Abgrenzung zum persönlichen StB

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertrog

Hoftungsbeschrönkung

- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- Mondontenunterlogen

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Driithoftung

88,2

88,2

88,3

88,3

88,3

BB,3

88,1 2

88,3

88,2

BB,2

BB,I I

88,9

88,2

88,1 I

OLG Düsseldorf, 13.06.1985 - I U 212/ 84
: RBeistond 1987, 42

OLG Köln v. 16.10.1982 - 20 U 24/87

OLG Köln v. 16.10.1987- I I U 180/87

88,2

88,3

BB,2

LG Dormstodr v. 09.09.1987 - I O 207 /81

BFH v. l7.ll.l98Z - Vll R 120/86
: Steuer-Telex 132

: LEX|nform 0081033

88,9

88,2

t52
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lnholt Seite

Gl Leitsötze

Hoftu n g des Steuerüerqters/Tre uhänders

- lnformotionspflicht des ein Bouherrenmodell

betreuenden Steuerberoters
: oblektbezogener Steuerberoter

- Abgrenzung der Verontwortlichkeit zum persönlichen

Steuerberoter des Bo u herren
(OLG Köln Urt.v. 16.10.1987 - 20tJ 241871

Hoftung des Rechtsonwoltes gegenüber Dritten

- Auskunftsverlrog

- Weiterführende Hinweise
(LG Dormstodt Urt v. 9.9.1987 - 8 O 207/871
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